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RS OGH 1983/3/9 3Ob2/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.1983

Norm

EO §154

EO §200 Z3

Rechtssatz

Die säumigen Ersteher sind durch den angefochtenen Beschluß der Rekursinstanz beschwert, weil dadurch der von

Amtswegen gefaßte Beschluß des Exekutionsgerichtes auf Einstellung der Exekution durch Wiederversteigerung

ersatzlos aufgehoben und damit ihre Rechtsstellung verschlechtert wurde.
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